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Gero D o I e z a I e k, Die Casus Codicis des Wilhelmus von Cabriano (S. 25-
52), hat im Zusammenhang mit seinen Arbeiten an einem Repertorium der 
Legistik den Text der Casus Codicis des Wilhelm von Cabriano (verfaßt vor 
1158), die bisher als verloren galten, in zwei Hss. (Düsseldorf, Universitäts­
bibliothek Ms. E 9a und Hereford, Cathedral Library Ms. P 5 VI) und vier 
Fragmenten wiederentdedtt. Die Casus Codicis sind aus Vorlesungsmitsdtriften 
an der Redttssdtule des Bulgarus entstanden und stellen den ältesten Vertreter 
dieses Literaturtyps dar. Am Sdtluß ist der Text der ersten Commenta heraus­
gegeben. - Knut Wolfgang N ö r r, Päpsdidte Dekretalen und römisdt­
kanonisdter Zivilprozeß (S. 53-65), versudlt den Anteil der Dekretalen von 
Alexander III. bis zu Gregor IX. am Ausbau des Zivilprozeßwesens heraus­
zuarbeiten. Dabei wird deutlidt, daß die Dekretalengesetzgebung den Redtts­
bereidt nidtt voll erfaßte und daß sie erst auf dem Hintergrund der Kanonistik 
jener Zeit verständlidt wird. - Horst K a u f m a n n, Zur Gesdtidtte der 
intemationalprivatredttlimen Vorbehaltsklausel von den Glossatoren bis Bar­
tolus (S. 66-87), kann nadtweisen, daß die Grundidee der modernen Vor­
behaltsklausel, fundamentale Gerechtigkeitspostulate der Iex fori gegen ab­
weichendes fremdes Recht durdt Aussdtließung dieses Redtts zu schützen, sim 
schon bei dem französisdten Kanonisten Johannes Faber findet. Bartolus, der 
bisher als Begründer der Vorbehaltsklausel angesehen wurde, hat ihrem Ge­
danken in Form der statutum-odiosum-Besmränkung Redtnung getragen, in­
dem er aum hier zwar nidtt als selbständiger Geist erscheint, jedodt die 
Vorarbeiten mit größerer Folgerichtigkeit als seine Vorgänger zusammen­
faßt. - Hermann D i 1 c h e r , Juristisdtes Berufsethos nadt dem sizilianischen 
Gesetzbudt Friedridts II. von Hohenstaufen (S. 88-117), stellt die Anforde­
rungen zusammen, die nam dem sogenannten Liber Augustalis und seinen 
Novellen die Juristen (Beamte im Staatsdienst, Advokaten und freie Notare) 
erfüllen mußten. Dabei ergibt sieb, daß Friedrims Gesetzbuch den Idealtyp 
eines Juristen schaffen wollte, der "fleißig, treu und gebildet• sein und "rasch 
und fürsorglim• arbeiten sollte. Durch die Eingriffsmöglichkeit des Herrschers 
war jedodt die juristische Unabhängigkeit beschränkt, und in der Rechtspraxis 
ließen sim die Intentionen der Vorschriften des Liber Augustalis nicht durch­
setzen. - Armin W o 1 f, Europäisdte Remtsgesdtimte in Gesmidttsatlanten 
(S. 304-315), untersucht 42 Atlanten auf ihre Berüdtsimtigung redttsgesmidtt­
limer Tatbestände. Nadt der Feststellung, daß der Redttsgesdtimte nur wenige 
Karten gewidmet sind, gibt der Vf. eine Liste von Themen, die sim gut zur 
kartographisdten Darstellung eignen. W. H. 

Gaines Post, Vincentius Hispanus, ,Pro Ratione Voluntas', and Medieval 
and Early Modern Theories of Sovereignty, Traditio 28 (1972) 5.159-184, 
zeigt, daß das von ma. Legisten und Dekretalisten herangezogene juvenalwort sit 
pro ratione 'OOlHntas nidtt einem uneingesdtränkten Absolutismus das Wort 
redet, sondern daß die 'Ool11ntas eines PapsteS oder weltlidten Herrsdters von 
ihnen immer an den Grundsätzen des Wohls der Kirdte oder des Staatswohls, 
der Billigkeit und Geredttigkeit gemessen wird. Das ist die ratio, so daß man 
das Zitat in der Interpretation der Kanonisten umkehren kann, um ihre 
Intention zu verdeutlidten: sit pro 'OOIHntate ratio, eine Deutung, die sidt 
zuerst klar bei Vincentius Hispanus (t 1248) fassen läßt. D. J. 

Kar! Kr o es c h e II, Deutsdie Redttsgesmidtte 1 (bis 1250} (rororo stu­
dium 8} Reinbek b. Harnburg 1972, Rowohlt, 331 S.- Der 1. Teil einerneuen 
Gesamtdarstellung der deutseben Redttsgesdtidtte ist zwar nur ein sdtmaler 




